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Zur Moral des Bombenkrieges

„Denn es gilt Irrtümer, nicht Menschen auszurot-
ten“. Mit diesem bedenkenswerten Satz des deut-
schen Humanisten Konrad Heresbach eröffnet 
Björn Schumacher seine Abhandlung über die Zer-
störung deutscher Städte durch alliierte Luftstreit-
kräfte“ (Die Zerstörung deutscher Städte im Luft-
krieg. „Moral Bombing“ im Visier von Völkerrecht, 
Moral und Erinnerungskultur, Graz: Ares 2008. 
320 S., 19.90 €). Die Frage haben schon andere ge-
stellt: inwieweit in den strategischen Bombarde-
ments  eine Ausrottungsmentalität zum Ausdruck 
kam, die jenseits von militärisch-psychologischen 
Angriffsrechtfertigungen in Wahrheit auf die voll-
ständige physische Vernichtung unerwünschter Per-
sonengruppen zielte. Den Planungen für einen 
Atomkrieg, für ein strategisches Bombardement 
konventioneller Art und für den Holocaust liege 
eine gemeinsame Völkermordmentalität zugrunde, 
meint etwa der amerikanische Genozidhistoriker 
Eric Markusen.

Anschauliche Belege zur Stützung dieser The-
se lassen sich geben. Winston Churchill beispiels-
weise äußerte im Februar 1945 die Idee, Bomber-
flottenchef Harris könnte doch freigewordene Flug-
zeuge nach Indien schicken, um die dortige Bevöl-
kerung auszulöschen. Ihren besonderen Bezug er-
hält diese auf den ersten Blick vielleicht nur leicht-
fertig hingeworfene Bemerkung, wenn man berück-
sichtigt, daß seit 1943 in Indien bereits drei Mil-
lionen Menschen den Hungertod gestorben waren. 
Churchill selbst hatte mit einer enormen Kürzung 
der Nahrungsmittellieferungen auf den Subkonti-
nent seinen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet 

und das Parlament später über die Situation vor-
sätzlich falsch informiert. So starben sie seitdem in 
Massen, die nach Unabhängigkeit strebenden In-
der, die Churchill ein paar Tage nach dem Luftan-
griff auf Dresden für „widerlich“ und längst zum 
Aussterben an der Reihe erklärte.

Auch Dresden ist ein Thema für Björn Schu-
macher. Selbst von Haus aus Jurist, will er es im 
juristischen Sinn genau wissen und weist die Äu-
ßerung des ehemaligen Bundespräsidenten Herzog 
zurück, rechtliche Bewertungen des Bombenkrie-
ges würden nichts bringen. Er gibt zudem einen er-
schreckenden Überblick darüber, wie sich deutsche  
Städte bemühen, die eigene Vernichtung im Rah-
men der Erinnerungskultur indirekt zu rechtferti-
gen oder zu verharmlosen. Schließlich diskutiert er 
auch die Opferzahlen der Bombardierung Dres-
dens.

Schumacher folgt den Angaben des Studien-
rates Hanns Voigt, der im Frühjahr 1945 als Lei-
ter der „Abteilung Tote“ der Vermißtennachweis-
zentrale amtierte und nach eigenen Angaben bis 
Kriegsende etwa neunzigtausend Karteikarten zu 
Einzelpersonen anlegte. Etwa fünfzigtausend wei-
tere Opfer seien nicht mehr erfaßt worden. Die 
schriftliche Bestätigung dieser Angaben ist nicht 
möglich, doch sind Voigts Angaben in sich schlüs-
sig und von niemandem widerlegt, wie Schuma-
cher feststellt. Die zuletzt von der entsprechenden 
Historikerkommission auf dem Dresdner Histori-
kertag genannte Zahl von achtzehntausend Toten 
scheint vor diesem Hintergrund möglicherweise er-
heblich zu niedrig zu sein.

von Stefan Scheil

Sezession 27 · Dezember 2008Kurzbeiträge



35Scheil – Moral des Bombenkrieges

Wer nach der rechtlichen Bewertung fragt, 
spricht von möglichen Verbrechen. Schumacher 
überschreibt ein Kapitel mit der eindeutigen und 
provokanten Frage: „War Churchill ein Kriegs-
verbrecher?“ Er stellt den Kriegspremier vor ein 
fiktives Tribunal, um diese Frage zu beantworten. 
Seiner Ansicht nach hätte ein solches Tribunal vor 
allem zu entscheiden, ob die Alliierten vor einem 
völkerrechtlich anerkennbaren Notstand standen, 
als sie mit der Flächenbombardierung begannen 
und sie auch fortsetzten, als der Krieg militärisch 
entschieden war. Diese Frage läßt sich vernünfti-
gerweise nur verneinen – so kommt Schumacher 
zum Ergebnis, Churchill wäre wegen „Staatster-
rorismus jenseits konkreter Kriegsziele“ zu verur-
teilen.

Schumacher fordert ein weiteres Mahnmal 
in Deutschland, in diesem Fall ein zentrales Mahn-
mal für zivile Opfer westalliierter Flächenangrif-
fe. Dies ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in 
der Diskussion. Vielleicht ist das auch gut so. Für 
eine würdige Bewertung des Bombenkrieges feh-
len in Deutschland derzeit intellektuelle Kapazi-
täten und die moralische Integrität. Insofern ge-
riete ein Mahnmal womöglich zur Peinlichkeit.

Lothar Fritze widmet sich auf den ersten Blick 
dem gleichen Thema wie Björn Schumacher, geht 
dies aber deutlich anders an. Er fragt nach der 
„Moral des Bombenterrors“ (Alliierte Flächen-
bombardements im Zweiten Weltkrieg, München: 
Olzog 2007. 247 S., 29.90 €) und stellt umfassen-
de Fragen nach der politischen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Gesamtsituation, in welcher der 
Zweite Weltkrieg stattfand. Zudem geht Fritze –
Lehrbeauftragter an der TU Chemnitz – zeitlich 
wie thematisch deutlich über diesen Krieg hinaus. 
Er stellt ein Argumentationsschema in Frage, das 
sich sinngemäß so umschreiben läßt: Hätte es in 
den 1930ern kein Appeasement, sondern einen 
Präventivkrieg gegeben, wäre eine große Katastro-
phe vermieden worden. Diese Einschätzung ge-
nießt heute den Rang einer allgemein anerkann-
ten Wahrheit und wurde im Jahr 2003 zur Be-
gründung etwa des Irakkriegs öffentlich – und be-
kanntlich fragwürdigerweise – bemüht. 

Fritze stellt zu Beginn seines moralphiloso-
phisch angelegten Essays richtig fest, das Thema 

halte Fallstricke bereit. Er versucht denen er aber 
dadurch zu entgehen, daß er ausdrücklich die „un-
bestrittene“ politische und moralische Hauptver-
antwortung Deutschlands für die „europäische 
Komponente des Ereignisses Zweiter Weltkrieg“ 
anerkennt. So rückversichert, geht er dann aber 
auf überraschend erfrischende Weise an die heik-
len Themen, wie „legitime Kriegsziele“, „Warum 
eine Allianz mit Stalin?“, „ungültige Rechtferti-
gungsgründe“ und andere mehr. Er legt dabei die 
geltenden Maßstäbe der Vereinten Nationen an 
und nennt als legitimen Kriegsgrund nur die Selbst-
verteidigung und die Hilfe für angegriffene Drit-
te. Auch dabei dürfe der Einsatz kriegerischer Mit-
tel bloß die Wiederherstellung des Rechts zum Ziel 
haben, sei also nach Art und Umfang begrenzt. 
Der Vernichtungskrieg zur Ausschaltung eines po-
tentiellen Gegners oder wirtschaftlichen Konkur-
renten ist demnach keinesfalls gerechtfertigt. 

An dieser Stelle offenbart ein Blick in Stich-
wortregister und Literaturverzeichnis das Fehlen 
des Namens Carl Schmitt. Das überrascht, muß 
aber insofern kein Schaden sein, als Schmitts viel-
fach zutreffende und teilweise zynische Analyse 
der Politik des westlichen Imperialismus es gele-
gentlich nicht vermeiden konnte, von Sein auf Sol-
len zu schließen. Genau dort hört die Moral be-
kanntlich auf, und es ist durchaus erfrischend zu 
lesen, wie Fritze einen Moralessay zur Zeitge-
schichte verfaßt hat, der letztlich die einseitigen 
Schuldzuweisungen in bezug auf den Zweiten 
Weltkrieg in ihrer Gesamtheit untergräbt. Dem 
Autor ist dabei bewußt, daß sein Versuch, Macht-
politik unter moralischem Gesichtspunkt zu be-
leuchten, „manchem ‚Realisten‘ als abwegig er-
scheinen“ muß. Den Vorwurf der Relativierung 
von Verbrechen nimmt er offen an und bezeich-
net ihn als Mißverständnis. Wenn sowohl Täter 
als auch Opfer Schuld auf sich geladen hätten, re-
lativiere sich der Unterschied zwischen Täter und 
Opfer, stellt er fest: „Und dies sollte man auch 
nicht vermeiden wollen!“ Die Schuld des Täters 
wird dadurch seiner Ansicht nach nicht geringer. 
Ob mit diesen feinen Maßstäben die heute ver-
breiteten Irrtümer über ein genozidales Jahrhun-
dert wie das zwanzigste korrigiert werden kön-
nen, bleibt fraglich. 

Bombenkrieg als Mordsspaß; Illustration aus einem britischen Kriegscomic, sieb-
ziger Jahre des 20. Jahrhunderts


